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Kann die rot-grüne Landesregierung den Bohrlochbergbau in NRW über ein Fracking-Verbot 
hinaus regulieren? Sowohl die SPD als auch die Grünen behaupten, dass eine Regelung, die 
über die aktuelle diskutierte Regulierung im Landesentwicklungsplan hinaus geht, nicht 
möglich wäre. Die energiepolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im Düsseldorfer Landtag, 
Wibke Brems, schreibt dazu auf ihrer Homepage:

„Jedoch sind der Landesregierung rechtlich in NRW die Hände gebunden. Unter den aktuellen 
bergrechtlichen Rahmenbedingungen des Bundes lässt sich eine Gewinnung von Erdgas ohne 
Fracking auf Landesebene nicht verhindern. Denn die Voraussetzungen für die Gewinnung von 
Erdgas werden im Bundesbergrecht geregelt und diese sind nur durch den Bundestag zu 
ändern.“

Mit dieser Darstellung des politischen Handlungsrahmen argumentiert die Landesregierung 
gegen eine umfassende Regulierung des Bohrlochbergbaus und verweist auf die 
Bundesregierung. Dort aber wird von SPD, CDU und CSU ein neues Bundesbergrecht blockiert, 
Die aktuellen Entwürfe könnten im besten Fall die wesentlichen Probleme, die zur Zeit eine 
Regulierung von unkonventioneller Gasförderung erschweren, beheben.

Doch ist bis zu der Verabschiedung eines neuen Bundesbergrechts die NRW-Landesregierung 
tatsächlich zur Untätigkeit verdammt? Gibt es wirklich keinen politischen Spielraum, die 
Zerstörung des ländlichen Raumes durch den Bohrlochbergbau zu verhindern?

Fracking-Verbots-Erlass – eine willkürliche Regulierung

Am 18. November 2011 legten die Umwelt- und Wirtschaftsminister NRW in einem Schreiben 
an den Landtag fest, dass Genehmigungen für Bohrungen und Erkundungsmaßnahmen nur 
noch erteilt werden dürfen, wenn die Antragsteller „erklären, dass sie aktuell und zukünftig auf 
den Einsatz von Frac-Maßnahmen verzichten werden“.

An diesem Minister-Erlass sind nun zwei Fakten für die weitere Argumentation interessant. Zum
einen wird eine willkürliche Grenze der Gefährdung gezogen – nämlich der Einsatz von Frac-
Maßnahmen. Bereits ohne Fracking ist die Bohrung in unkonventionellen Erdgas-Lagerstätten 
ein technisches Unternehmen, bei dem Chemikalien wie Biozide, Kühlmittel und Frostschutz 
eingesetzt werden. Hinzu kommt, dass mit dem Rückfluss aus der Bohrung – dem Flow-Back – 
natürliche, im Untergrund befindliche Chemikalien und radioaktive Substanzen an die 
Oberfläche gefördert werden.

Der Einsatz von Fracking stellt also lediglich eine zusätzliche Steigerung des 
Gefährdungspotential bei dem Bohrlochbergbau in unkonventionellen Lagerstätten dar.

Bestätigt wird diese Sichtweise durch das Gutachten der Bundesanstalt für Geowissenschaften 
und Rohstoffe zu Schieferöl und Schiefergas vom Januar 2016. Ein Beispiel aus dem Dokument: 



Die Untersuchung der Erdbeben in Niedersachsen haben nach Datenbasis der Wissenschaftler 
ergeben, dass Erdbeben nicht durch Fracking verursacht werden, sondern allein durch die 
Förderung von Erdgas. Ein Zusammenhang zwischen Erdgasförderung und seismischen 
Ereignissen wird als „wahrscheinlich bis sehr wahrscheinlich“ bewertet. Der 
Wirkzusammenhang zwischen Abbau und Erdbeben ist der Wissenschaft bis heute nicht klar. 
Hier gilt es laut Aussage der Geowissenschaftler, weitere Untersuchungen abzuwarten.

Nun zur Betrachtung der zweiten interessanten Aussage des Fracking-Erlasses. Es wird in der 
Begründung des Fracking-Verbots wesentlich auf die noch ausstehende Risikostudie des Landes
NRW zur unkonventionellen Erdgasförderung verwiesen. Dieses Gutachten liegt nun seit 
September 2012 vor und kommt beim Thema Lagerstättenwasser und Flow-Back zu folgender 
Stellungnahme:

„Aufgrund der fehlenden geologischen Informationen sind die meisten Details zu konkreten 
bohr- und gewinnungstechnischen Aspekten noch sehr unbestimmt. Für NRW liegen keine 
Konzepte für die Entsorgung der Lagerstättenwässer und des Flowback beispielsweise in 
Verpressbohrungen vor. Es ist nicht bekannt, welche Konzepte in Bezug auf die bekannten 
Schwächen der Zementation hinsichtlich der langzeitlichen Barriere-Integrität existieren. 
Zudem ist die Übertragbarkeit von Aussagen, die aus Kohleflözgas-Lagerstätten der USA und 
Australien abgeleitet wurden, auf die Kohleflözgas-Lagerstätten in NRW aus Sicht der Gutachter
nicht belastbar. Für eine belastbare Aussage über die Fluiddynamik innerhalb von Kohleflözgas-
Lagerstätten in NRW fehlen grundlegende Forschungsergebnisse.“

Die obigen Aussagen hier nochmals in der Zusammenfassung:

 Es lagen keine Entsorgungskonzepte vor, die von den Gutachtern untersucht werden 
konnten.

 Es liegen keine Konzepte für den Fall eines Unfalls bei der Bohrloch-Zementierung vor, 
die von den Gutachtern untersucht werden konnten.

 Da die Daten aus den USA aus Sicht der Gutachter nicht übertragen werden konnten, 
kann es keine belastbare Aussage der Gutachter geben.

All diese Aussagen beziehen sich auch auf den Bohrlochbergbau ohne Fracking – und sind 
damit eine Beschreibung der Wissensdefizite für die aktuellen Bohrvorhaben der Firma PVG, die
mit einer Fördermethode ohne Fracking den NRW-Erlass aushebelt.

Die Empfehlung der Gutachter nach mehr Daten und Verbesserung der Wissensbasis zieht sich 
als roter Faden durch die Risikostudie des Landes NRW. Dieser Empfehlung ist das Land NRW 
bis heute nicht nachgekommen.

Auch die deutlichen Hinweise auf die komplexen Risikopfade des Bohrlochbergbaus, die explizit
in dem Gutachten aufgeführt sind und die weit über Fracking hinaus gehen, werden von der 
Landesregierung bis heute ignoriert. Diese Verweigerung des aktuellen Standes der 
Wissenschaft zieht sich hin bis zu den Ergebnissen der Bundesanstalt für Geowissenschaften 
und Rohstoff (BGR) zu den Erdbebenrisiken bei Erdgasförderung. Diese Erkenntnis hat bis heute
zu keiner Reaktion bei der NRW-Landesregierung geführt.



Raumplanung als Regulierungswerkszeug

Die Mängel der NRW-Landesregierung bei der Ableitung politischen Handelns aus 
wissenschaftlichen Ergebnissen sind augenfällig, aber nicht zwingend systematisch. Dazu 
genügt ein Blick auf den zeitlichen Ablauf der Fracking-Diskussion im Landesentwicklungsplan 
(LEP). In einem ersten, veröffentlichten Entwurf stellte die Landesregierung fest:

„Die Gewinnung von Erdgas aus unkonventionellen Vorkommen ist mit Umweltfolgen, 
insbesondere für die Grundwasserressourcen, verbunden. Es bedarf noch umfangreicher 
Forschungen, um das Risikopotential bewerten zu können und die Voraussetzungen für eine 
umweltverträgliche Nutzung zu definieren. Darüber hinaus ist offen, ob sich diese Vorkommen 
wirtschaftlich gewinnen lassen. Die oberirdischen Einrichtungen zur Gewinnung oder Förderung
unkonventionellen Erdgases lösen in der Regel keinen raumordnerischen Handlungsbedarf aus. 
Daher bedarf es keiner Festlegungen in den Regionalplänen.“

Die obigen Aussagen der rot-grünen Landesregierung hier nochmals in der Zusammenfassung:

 Das Risiko von unkonventionellem Bohrlochbergbau ist unbekannt

 Voraussetzungen für einen umweltverträglichen Einsatz des Bohrlochbergbaus sind 
nicht definiert.

 Trotzdem löst der Bohrlochbergbau keinen raumordnerischen Handlungsbedarf aus.

Diese Unlogik der Schlußfolgerung hat zu massiven Protesten bei Natur- und Umweltschützern 
und in den betroffenen Erdgasfördergebieten geführt. In der Not, hier eine umfangreichere 
Regelung einzuführen, hat die rot-grüne Landesregierung wiederum auf die willkürliche 
Unterscheidung zwischen ‚risikoreichem‘ Fracking und ‚risikoarmen‘ Gasbohren 
zurückgegriffen. Im Ergebnis soll nun ein Fracking-Verbot in den LEP, aber kein Gasbohren-
Verbot.

Es bleibt festzuhalten, dass ein Fracking-Verbot im Bezugsrahmen des Bundesbergrechts auf 
den ersten Blick auf sehr tönernen Füßen steht. Wo das Bundesbergrecht nach Aussage der rot-
grünen Landesregierung ein Verbot von Gasbohren unmöglich macht, ist die Begründung eines 
reinen Fracking-Verbotes nicht mehr logisch herleitbar.

Ferner kann die rot-grüne Landesregierung bis heute nicht erklären, warum Bohrtürme und 
Infrastruktur für Fracking-Bergbau plötzlich doch raumplanungsrelevant sind, die gleichen 
Bohrtürme und die gleiche Infrastruktur beim Gasbohren aber genau nicht. Die 
deckungsgleiche Inkonsequenz zieht sich durch die Risiken Erdbeben, Grundwassergefährdung,
Giftmüllentsorgung und raumplanerische Interessenkonflikte (Landwirtschaft / Tourismus gegen
Bergbauindustrie).

Erschwerend kommt noch hinzu, dass die rot-grüne Landesregierung die erhebliche 
raumplanerische Relevanz des Bohrlochbergbaus umfassend festgestellt und in einem von ihr 
mitformulierten Änderungsvorschlag zum Bundesbergrecht an den Bundestag weiter gegeben 
hat. In diesem Änderungsvorschlag – so fordern die Bundesländer einschließlich NRW – soll die 
Raumplanung Vorrang vor dem Bundesbergrecht erhalten. Und in diesem Vorschlag wird eben 
nicht mehr zwischen ‚mit‘ und ‚ohne‘ Fracking unterschieden.

In der Begründung zu der Änderung heißt es:



„Bislang gibt es im Bergrecht keine Vorschrift, wonach die Vorgaben der Raumordnung bei 
bergrechtlichen Verfahren zu beachten sind. Es sollte die vorgeschlagene Neuregelung in das 
Bundesberggesetz eingefügt werden, so dass ein Vorhaben nicht den Vorgaben der 
Raumordnung widersprechen darf. Ohne eine solche Vorschrift stehen sich raumordnerische 
Vorgaben und Ansprüche aus dem Bergrecht gegenüber, ohne dass das Verhältnis dieser 
Regelungen zueinander rechtlich geklärt ist.“

Der rot-grünen Landesregierung ist also klar, dass alle bergrechtlichen Verfahren eine Relevanz
für die Raumplanung haben. Dennoch wird gegenüber dem Bohrlochbergbau ohne Fracking 
argumentiert, dass eben dieser keine Raumrelavanz hätte und deshalb nicht im LEP 
eingewoben werden könnte – z.B. mit einem Verbot wie zum Bohrlochbergbau mit Fracking.

Politischer Wille und gesellschaftliche Paradigmen als 
Versagensgrund nach Bundesbergrecht

An dieser Stelle verteidigt sich die rot-grüne Landesregierung gegen die Forderung eines 
Gasbohren-Verbotes mit dem übergeordneten Bergrecht, welches eine derartige Regelung nicht
zuliesse. Dies steht jedoch im Widerspruch zur Begründung der im Bundesrat mitgetragenen 
Änderungen im Bundesbergrecht. Dort wird ja explizit von einer ‚Klärung‘ der rechtlichen Lage 
und nicht von einer ‚Neudefinition‘ gesprochen. Eine solche ‚Klärung‘ ließe sich von der 
Landesregierung ad hoc juristisch einleiten, ohne dass auf die Änderung und deren Ergebnis im
parlamentarischen Prozess abgewartet werden müsste.

Lässt man die Unlogik der Argumentation der Landesregierung, die oben erläutert ist, für einen 
Moment bei Seite und schaut ins Bundesbergrecht und in die dort aufgelisteten 
Versagensgründe. Dazu steht u.a. zu lesen (§11):

„Die Erlaubnis (Anm.: zur Aufsuchung und Gewinnung von Bodenschätzen) ist zu versagen, 
wenn überwiegende öffentliche Interessen die Aufsuchung im gesamten zuzuteilenden Feld 
ausschließen.“

Aus dieser Möglichkeit der Versagung einer Erlaubnis ergeben sich nun zwei Fragen: Was 
könnten Versagensgründe aus überwiegenden öffentlichen Interessen sein und wie müssten 
diese im politischen Raum artikuliert werden, damit diese juristisch haltbar sind.

Versagensgrund ‚strategische Rohstoff-Management‘

Ein strategisches Rohstoffmanagement, dass die nachhaltige Schonung und krisenfeste 
Bereitstellung von Rohstoffen wie Erdgas gewährleistet, ist von überlebenswichtigem Interesse 
einer hoch industrialisierten Gesellschaft, die ohne gesicherte Energieversorgung nicht 
auskommt. Die Abhängigkeit von Rohstoffimporten ist daher auch längst als Achillesverse 
Deutschlands und Europas identifiziert.

Im wesentlichen sind zwei Strategien nötig, um hier nachhaltig gemäß dem Vorsorgeprinzip zu 
agieren: 

1. Der eigene Ressourcenverbrauch muss massiv reduziert werden. 

2. Für die benötigten Restmengen an Rohstoffen müssen einheimische Ressourcen bereit 
stehen, die im Krisenfall heran gezogen werden können.



Es liegt nachgerade keine strategische Rohstoffplanung vor, wenn Unternehmen aus reinen 
kapitalistischen Gewinninteressen Rohstoffe ausbeuten zu einer Zeit, wo diese auf dem 
Weltmarkt preiswert und in ausreichendem Maße verfügbar sind. Für das Gasbohren bedeutet 
dies: Der einmal verbrannte Rohstoff Erdgas, der jetzt verfeuert wird, steht im Krisenfall eben 
nicht mehr zur Verfügung.

Handlungsoption der Landesregierung:

Die Diskussion um die Versorgungssicherheit muss endlich Konsequenzen nach sich ziehen und
in eine strategische Rohstoffplanung münden, die alle systemkritischen Rohstoffe unter den 
Vorbehalt einer ‚strategischen nationalen Reserve‘ für den Krisenfall stellt. Aus diesem 
überwiegenden öffentlichen Interesse heraus ist aktuell jede weitere Erlaubnis für den Rohstoff 
Erdgas zu versagen.

Nachhaltige Raumplanung

Solange eine Krisensituation nicht ein überwiegendes öffentliches Interesse formuliert, gilt es, 
die Raumplanung als zentralen Anker zu diesem Zweck zu definieren. Genau dies soll ja auch in
der Änderung des Bundesbergrechts festgeschrieben werden.

Da bereits jetzt das Bundesbergrecht ein eben solches Interesse berücksichtigt, stellt sich ganz 
zwangsläufig die Frage, wie jetzt und zukünftig raumplanerische Interessen der Gesellschaft zu 
artikulieren sind. Und genau hier greift der Landesentwicklungsplan (LEP) und die 
nachfolgenden Regionalpläne für die Raumplanung. Ersterer stellt im Besonderen folgende 
Leitlinien auf:

„Der LEP enthält auch Ziele und Grundsätze zum Klimaschutz und zur Anpassung an den 
Klimawandel. Auf der Basis einer parallelen Erarbeitung des Klimaschutzplans und des LEP 
entsprechen diese Festlegungen des LEP den heute erkennbaren räumlichen Erfordernissen des
Klimaschutzes bzw. den raumbezogenen Maßnahmen des Klimaschutzplans. “

Und weiter:

„Der Entwurf des neuen LEP NRW berücksichtigt veränderte Rahmenbedingungen der 
Raumentwicklung - insbesondere den demographischen Wandel, die fortschreitende 
Globalisierung der Wirtschaft und den erwarteten Klimawandel - sowie die von der 
Ministerkonferenz für Raumordnung aufgestellten Leitbilder für die Raumentwicklung in 
Deutschland. Er enthält dem entsprechend u.a. neue Festlegungen zur flächensparenden 
Siedlungsentwicklung, zum Klimaschutz, zur Nutzung erneuerbarer Energien und zur 
Kulturlandschaftsentwicklung.“

Da jede Art von Gasbohren Rückwirkung hat auf die Nutzung des Raumes bezüglich den 
Interessen ‘Kulturlandschaftsentwicklung‘, ‚Nutzung erneuerbare Energien‘ und ‚Klimaschutz‘, 
muss der Bohrlochbergbau vollständig vom LEP erfasst und geregelt werden. Das Szenario, 
welche Folgen ein wirtschaftlich optimierter Abbaus von Gas und Öl in unkonventionellen 
Lagerstätten hat, wurde im jüngsten Gutachten der BGR zu Schieferöl und Schiefergas 
skizziert:

„Die Erfahrungen in den USA haben gezeigt, dass für eine wirtschaftlich erfolgreiche 
Gewinnung eine Reihe von Faktoren erfüllt sein muss. So sind eine große Anzahl von 
Bohrungen in kurzer Zeit in einem räumlich begrenzten Bereich fertigzustellen und für die 
Produktion an eine Infrastruktur anzubinden.“



Die Schaffung einer solchen Infrastruktur in einer kurzen Zeit hat natürlich massive 
Auswirkungen auf die Raumplanung. Erschwerend kommt noch hinzu, dass nach dem Ende des
Rohstoff-Abbaus, der in der Regel innerhalb weniger Jahre eintritt, die Altlasten dieses 
‚Infrastruktur-Schocks‘ (Rohrleitungen, Schwerlastfahrbahnen, kontaminierter Boden) von der 
Gesellschaft übernommen werden müssen.

Darüber hinaus gilt mit dem Blick auf die bevorstehenden Änderungen zum Bundesbergrecht: 
Der gesellschaftliche Wille der Raumplanung muss sich im aktuellen politischen Prozess zu 
konkreten Planungs-Paradigmen innerhalb eines LEPs verdichten lassen, damit später die im 
neuen Bundesbergrecht mit Vorrang zu behandelnde Raumplanung genau diese Paradigmen 
auch setzten und durchsetzen kann.

Handlungsoption der Landesregierung:

Die Diskussion um eine nachhaltige, vorausschauende und auf dem Vorsorgeprinzip beruhende
Raumplanung muss endlich Konsequenzen nach sich ziehen und in eine strikte Regelung des 
Bohrlochbergbaus münden. Aus diesem überwiegenden öffentlichen Interesse heraus ist aktuell
jede weitere Erlaubnis für den Rohstoff Erdgas zu versagen.

Energiewende

Befindet sich die Gesellschaft – wie aktuell – nicht in einer Krisensituation, besteht nach obiger 
Argumentation keine gesellschaftliche Notwendigkeit, einen Rohstoff, der auf dem Weltmarkt 
verfügbar ist, aus den eigenen Reserven abzubauen. Oberstes Prinzip sollte in solchen 
wirtschaftlich positiven Phasen die rasche Reduzierung des Rohstoffeinsatzes sein - beim 
Erdgas im wesentlichen durch Senkung des Energieverbrauchs im Wärmebereich. Dies ergibt 
sich zwingend aus der Forderung, sich aus strategischen Überlegungen heraus von 
Rohstoffimporten unabhängig zu machen.

Wird stattdessen weiterhin zusätzlich zur Weltmarktverfügbarkeit der Rohstoff – wie Erdgas – 
auch noch als ‚nationales Produkt‘ angeboten, steigt der wettbewerbliche Druck, die Mengen 
an Rohstoff auch vom Markt zu nehmen, um den Preis auf einem gewinnbringenden Niveau zu 
halten. Für den Einsatz von Erdgas im Wärmemarkt bedeutet dies, dass zusätzliches Erdgas 
eher eine Verbrauchssteigerung zur Folge hat anstatt die dringend notwendige 
Verbrauchsreduzierung herbei zu führen.

Unternehmen, die die Erlaubnis haben, Erdgas abzubauen, haben ein hohes Interesse daran, 
dass dieser Rohstoff auch gekauft und verbrannt wird. Sie haben kein Interesse daran, den 
Einsatz dieses Rohstoffes rasch zu reduzieren. Diese Unternehmen wetten gegen die 
Energiewende und setzen auf ein Scheitern der Maßnahmen zur Reduzierung des 
Rohstoffverbrauchs. Um es am Beispiel der Stadtwerke Hamm zu verdeutlichen: Wie kann ein 
kommunales Stadtwerk eine massive Reduzierung des Erdgasverbrauchs durchsetzen, wenn es
an einem Unternehmen beteiligt ist, deren einziger Daseinszweck der Abbau und der Verkauf 
von Erdgas ist?

Handlungsoption der Landesregierung:

Die Diskussion um die mangelhaft umgesetzt Energiewende – insbesondere im Wärmebereich –
muss endlich Konsequenzen nach sich ziehen. Es ist dringend erforderlich, unter dem 
Paradigma der Senkung des Energieverbrauchs eine Übersättigung des Marktes mit 
verfügbaren Rohstoff zu verhindern. Aus diesem überwiegenden öffentlichen Interesse heraus 
ist aktuell jede weitere Erlaubnis für den Rohstoff Erdgas zu versagen.



Klimaschutz

Klimaschutz ist auf allen politischen und verwaltungstechnischen Ebenen als Wille der 
Gesellschaft formuliert. Auch der LEP sieht in dem Klimawandel raumplanerische Relevanz, wie 
bereits oben geschildert. Bisher wird aber im Wesentlichen aus Maßnahmen zum Schutz vor 
den Folgen des Klimawandels ein raumplanerischer Handlungsbedarf abgeleitet. Dies stellt 
einen eklatanten Verstoß gegen das Vorsorgeprinzip dar und ist unvereinbar mit wesentlichen 
Paradigmen, die längst formuliert sind.

Handlungsoption der Landesregierung:

Die Diskussion um den Klimawandel muss endlich Konsequenzen nach sich ziehen. Es ist 
dringend erforderlich, nicht nur in der Nachsorge die Raumplanung beim Klimafolgenschutz 
ansetzen zu lassen, sondern auch nach dem Vorsorgeprinzip eine konsequente Reduzierung 
des Ausstoßes von Klimagasen raumplanerisch durchzusetzen. Aus diesem überwiegenden 
öffentlichen Interesse heraus ist aktuell jede weitere Erlaubnis für den Rohstoff Erdgas zu 
versagen.

Der ländliche Raum – sich selber überlassen

Für die betroffenen Kommunen im ländlichen Raum ist der Versagensgrund nach §11 – wie 
oben dargelegt – von großer Bedeutung. Er bietet einen der wesentlichen Ansätze, um 
juristisch gegen die Erlaubnisse nach Bundesbergrecht vorzugehen. Es sei hier nochmals 
darauf hingewiesen, dass auch die von der Landesregierung NRW mitgetragene Änderung im 
Bundesbergrecht lediglich der juristischen Klärung dient. Eine solche Klärung kann natürlich 
auch auf dem Weg von Erlass (durch die NRW-Landesregierung) und Klage (durch ein 
Unternehmen wie HammGas oder PVG) im Vorfeld der Bergrechtsänderung eingeleitet werden.

Der Weg der juristischen Klärung über Erlass und Klage hätte den Vorteil, dass in der Zeit bis 
zur Verabschiedung des neuen Gesetzes die auf Zeit existierende Lücke im Bundesbergrecht 
nicht mehr ausgenutzt werden kann von Unternehmen, die sich Erdgas-Claims in NRW sichern 
wollen. Aktuell schaffen Unternehmen wie PVG und HammGas (Bohrplanungen für das 
Münsterland, den Niederrhein und Haltern / Dorsten) Fakten, wobei die rot-grüne 
Landesregierung tatenlos zuschaut.

Und genau an dieser Stelle lässt die rot-grüne Landesregierung die betroffenen Kommunen und
Regionen im Regen stehen. Denn weder haben wirtschaftlich geschwächte Städte und 
Gemeinden die Möglichkeit, aufwendige Klagen zu finanzieren. Noch verfügen diese über einen 
Verwaltungsapparat, der diese Art von Klage mit einer entsprechenden Erfolgsaussicht 
betreuen und begleiten könnte.

Die rot-grüne Landesregierung entzieht sich somit der Verantwortung für den ländlichen Raum 
und lässt durch Nicht-handeln Fakten schaffen, die in ihren langfristigen Konsequenzen jede 
einzelne Kommune überfordert.

Fazit

In verschiedenen Dokumenten hat die rot-grüne Landesregierung mehrere Option aufgezeigt, 
wie bereits jetzt aktiv gegen den ungeregelten Bohrlochbergbau vorgegangen werden kann. 
Aus politischem Kalkül heraus wird bisher keine dieser Optionen von der Regierung in NRW 
genutzt. Dies hat unmittelbar zur Folge, dass an konkreten gesellschaftlichen Interessen vorbei 
dem Land Schaden zugefügt wird.



Sollte die rot-grüne Koalition in Düsseldorf nicht rasch aus ihrem energiepolitischen und 
raumplanerischen Dornröschenschlaf erwachen, werden Strukturen und Prozesse zum Schaden 
des Landes implementiert, die selbst ein neu formuliertes Bundesbergrecht über Jahre nicht 
mehr rückgängig machen kann.

Dokumente
 Erdgas aus unkonventionellen Lagerstätten – Genehmigungsfähigkeit von Bohrungen 

unterschiedlichster Art, Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr
des Landes Nordrhein-Westfalen; 18.11.2011; Düsseldorf

 Schieferöl und Schiefergas in Deutschland - Potenziale und Umweltaspekte; 
Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe; 15.01.2016; Hannover

 Bundesberggesetz; Fundstelle: BGBl I 1980, 1310; 13. August 1980

 Bundesrat Drucksache 42/15 (Beschluss), Stellungnahme des Bundesrates, Entwurf 

eines Gesetzes zur Ausdehnung der Bergschadenshaftung auf den Bohrlochbergbau und
Kavernen; 08.05.15

 Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen, überarbeiteter Entwurf; September 2015;
Düsseldorf

 Fracking in unkonventionelle Erdgas-Lagerstätten in NRW, Kurzfassung zum Gutachten 
„Gutachten mit Risikostudie zur Exploration und Gewinnung von Erdgas aus 
unkonventionellen Lagerstätten in Nordrhein-Westfalen (NRW) und deren Auswirkungen 
auf den Naturhaushalt und insbesondere die öffentliche Trinkwasserversorgung“; 
07.09.2012; Düsseldorf


	Fracking-Verbots-Erlass – eine willkürliche Regulierung
	Raumplanung als Regulierungswerkszeug
	Politischer Wille und gesellschaftliche Paradigmen als Versagensgrund nach Bundesbergrecht
	Versagensgrund ‚strategische Rohstoff-Management‘
	Nachhaltige Raumplanung
	Energiewende
	Klimaschutz

	Der ländliche Raum – sich selber überlassen
	Fazit
	Dokumente

